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RS OGH 1977/11/11 13Os154/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1977

Norm

StGB §75 C

StGB §80 A

StGB §80 B

Rechtssatz

Wer schuldhaft eine gefährliche Handlung setzt -, kann sich weder in bezug auf die Kausalitätsfrage noch in bezug auf

die Verschuldensfrage mit Erfolg darauf berufen, er habe darauf vertraut, daß (andere) Sicherungsmaßnahmen einen

nachteiligen Erfolg seiner Handlung verhindern würden.
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